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Abgeordnetenversammlung vom 5. April 2024

Rekordbeteiligung an der  
Abgeordnetenversammlung
130 Abgeordnete des Solothurnischen Staatspersonal-Verbandes kamen am 5. April zu ihrer 
jährlichen Abgeordnetenversammlung im Kantonsratssaal zusammen. Sie genehmigten  
Jahresbericht und Jahresrechnung und wählten als neuen Vertreter des Personalverbands 
Polizei Kanton Solothurn Marc Wetzel als Ersatz für Patrick Amrein.  
Weitere Schlagzeilen: Rückblick auf die «rote Karte» zur Lohnrunde und die gewonnene 
1:85-Abstimmung, erreichte Meilensteine bei der Umkleidezeit und den Inkonvenienzen 
und Freude über den Ausbau des Hypotheken- und des Flottenrabattprogramms für Autos. 

Text: Dr. iur. Pirmin Bischof, Sekretär
Fotos: Tony Baggenstos

Präsident Mirco Müller konnte 124 Abgeordnete 
der Sektionen und 5 Gäste, darunter Regierungsrat 
Peter Hodel, Staatsschreiber Andreas Eng, Per-
sonalchef Urs Hammel und 6 Ehrenmitglieder zur 
Abgeordnetenversammlung im Kantonsratssaal 
Solothurn  begrüssen. Die Versammlung geneh-
migte den ausführlichen Jahresbericht von 2023 
von Präsident und Sekretär (vgl. Publikation in der 
letzten Ausgabe) sowie die Jahresrechnung 2023 
und den Voranschlag 2024. 

Landammann und Regierungsrat Peter Hodel, der 
«oberste Personalchef», orientierte die Versamm-
lung über die laufenden Geschäfte und bedankte 
sich bei den Mitarbeitenden für die gute Arbeit. 
Er bestätigte den überraschend guten Jahresab-
schluss der Staatsrechnung und relativierte die-
sen gleichzeitig etwas, indem er auf die schlech-
ten Prognosen für die Jahre ab 2025 hinwies. Er 
erklärte die Strategie der Solothurner Regierung, 
faire Lohnverhandlungen zu führen und den 19-jäh-
rigen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) auf möglichen 
Reformbedarf zu überprüfen. Er bestätigte, dass 
eine solche Überprüfung vorsichtig und in Zusam-
menarbeit mit den Personalverbänden erfolgen 
solle. 

Der Präsident verwies auf den publizierten aus-
führlichen Jahresbericht des Präsidenten und des 
Sekretärs und machte eine Bilanz der positiven 
und der negativen Ereignisse aus Personalsicht 
im Berichtsjahr. Er bemängelte, dass die Lohnver-
handlungen leider zu keinem vollen Teuerungs-
ausgleich geführt hätten und gescheitert seien. In 
der Folge ergriffen die Personalverbände erstmals 
seit langem Massnahmen und organisierten die 
Petition «SO nicht!». Das eigenwillige Solothur-
ner-System der «mittleren Jahresteuerung»  muss 
überarbeitet werden. Ebenso muss in der Lohnrun-
de 2025 wieder ein voller Teuerungsausgleich für 
alle Mitarbeitenden erreicht werden. Positiv war 
die klare Ablehnung der Volksinitiative «1:85», die 
unser Verband aktiv bekämpfte. Ebenso erfreu-
lich war die nach langem Kampf und mit einer 
Lohnklage von über 150 Kläger/innen errungene 
Umkleidezeitentschädigung für das Spitalpersonal 
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und die starke Erhöhung der Inkonvenienzentschä-
digungen auch für die anderen Mitarbeitendenka-
tegorien.

Positiv würdigte der Präsident auch die gute Zu-
sammenarbeit in der Geschäftsleitung und mit den 
anderen Verbänden, sowie den gelungenen Ange-
stelltentag 2023 und den positiven Rechnungsab-
schluss der Pensionskasse. 

Im «Nichtwahljahr» 2024 wählte die Versamm-
lung als neuen Vertreter des Personalverbands 
Polizei Kanton Solothurn (PPKS) Marc Wetzel, Met-
zerlen, als Ersatz für den nach 15 Jahren demissi-
onierenden Patrick Amrein, den die Versammlung 
einstimmig zum Ehrenmitglied ernannte.

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Ge-
schäftsleitung bleiben für den Rest der Amtsperi-
ode im Amt: 

• Mirco Müller, Präsident
• Dr. iur. Corinne Saner, Vizepräsidentin
• Dr. iur. Pirmin Bischof, Sekretär
• Markus Grenacher, Kassier
• Sarah Etter, Sektion Solothurn
• André Grolimund, Sektion Solothurn
• Stephan Lingg, Sektion Olten

• Chiara Ciurlia, Sektion Balsthal
• Markus Tschopp, Sektion SKLV
• Fabian Kammer, Sektion SKLB
• Susanne Christen Muralt, Personalverband soH
• Christian Güggi, Sektion Freiheitsentzug
• Hans-Peter Marti, Sektion Dorneck-Thierstein
• Urs Huber, Sektion Wegmacher

Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr orien-
tiert der Präsident Mirco Müller, dass die Lohnver-
handlungen 2025 aufgrund der anhaltenden Teu-
erung und der finanziellen Situation des Kantons 
eine Herausforderung sein werden. Die Überprü-
fung des GAV wird der Solothurnische Staatsper-
sonal-Verband eng begleiten. Er hält aber klar an 
der bewährten heutigen Struktur des GAV fest. 

Der Sekretär verweist auf den neuen Mitglieder-
rekord bei unseren Partner-Krankenkassen CSS, 
Visana und Helsana, sowie auf den wegen der tie-
fen Hypothekarzinsen immer noch guten Verlauf 
unserer Kollektivverträge mit der Baloise Bank, der 
CS und den Raiffeisenbanken. Besonders erfreu-
lich hat sich unser jüngstes Kind, das Flottenra-
battprogramm für den Kauf oder das Leasing von 
Autos entwickelt. Bereits 25 Automarken bieten 
diese Rabatte an, darunter 9 von 10 der in der 
Schweiz meistverkauften Autos. Im Verlaufe des 
Jahres 2024 könnten zusätzliche Marken dazu 
kommen. 

Einen neuen Rekordstand hat auch die unentgelt-
liche Rechtsberatung beim Sekretär und der Vi-
zepräsidentin erreicht. Die «Hitparade» angeführt 
von Fragen zur Pensionierung und der Thematik 
Erbvertrag/Testament/Hauskauf/Vorsorgeauftrag. 

Anschliessend an die Abgeordnetenversammlung 
genossen die Abgeordneten bei bester Stimmung 
das reichhaltige Apéro im Steinernen Saal des 
Rathauses. 

Präsident Mirco Müller Vizepräsidenten Corinne Saner

Regierungsrat Peter Hodel, Vorsteher Finanzdepartement

Sekretär Pirmin Bischof Kassier Markus Grenacher
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Sarah Etter,  

Sektionspräsidentin Solothurn

Monika Affolter, GSW Revisions AG (rechts)

Markus Grenacher, Kassier (links)

Susanna Christen Muralt,  

Präsidentin Personalverband soH

Marc Wetzel,  

neues Geschäftsleitungsmitlied
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Eindrücke vom  

anschliessenden Apéro
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Vergünstigte Hypothekarzinsen bei 3 Banken dank StPV-Kollektiv

Rabatt für StPV-Mitglieder  
bei Haus- oder Wohnungskauf
Wir haben für Sie die neuen Rabattkonditionen und Produkte ausgehandelt: Mitglieder des 
Staatspersonal-Verbandes erhalten bei der Baloise Bank AG, der Credit Suisse (Schweiz) AG 
(CS) und bei Raiffeisen garantierte Rabatte. Diese betragen mindestens 0,25 Prozent für  
Fest- und Saronhypotheken auf den täglich publizierten Sätzen der 3 Partnerbanken. Verlan-
gen Sie Offerten und profitieren Sie! Prüfen Sie aber kritisch die Tragbarkeit der Hypothek  
für Ihr persönliches Budget!

Nach dem überraschenden Zinsent-
scheid der Nationalbank und der ge-
sunkenen Teuerungsrate sind die Hy-
pothekarzinsen nach einem Anstieg in 
den letzten zwei Jahren wieder am Sin-
ken. Gerade im historischen Vergleich 
sind sie immer noch günstig. Immerhin: 
Auch wenn Hypotheken zu günstigen 
Zinsen erhältlich sind, empfehlen wir 
erst einen Abschluss, wenn Ihr Famili-
enbudget auch noch einen Zinsanstieg 

auf (nicht unmögliche) 5 Prozent aushält, ohne 
dass das Haus verkauft werden muss.

Stichwort «tiefe Zinsen»: Mit dem Rabatt des So-
lothurnischen Staatspersonal-Verbandes bedeu-

tet dies beispielsweise per 31. März 2024 (siehe 
nachfolgende Tabellen): Eine 2-jährige Festhy-
pothek kostet etwa 2.0 Prozent, eine 5-jährige 
ebenso etwa 2,0 Prozent und eine 10-jährige etwa 
2,1 bis 2,3 Prozent. Auch für variable und Saron- 
Hypotheken (Nachfolger der Libor-Hypothek) sind 
die Zinsen nach wie vor recht tief. Untypischer-
weise sind Saron-Hypotheken gegenwärtig teurer 
als Festhypotheken, was sie gegenwärtig mit dem 
Zinsrisiko eher unattraktiv macht.

Das Rabattangebot gilt exklusiv für Verbandsmit-
glieder und für 1. Hypotheken von selbstgenutztem 
Wohneigentum.

Wenn Sie es noch nicht sind: Werden Sie Mitglied! 
Ihre Mitgliedschaft im StPV ist bares Geld wert. 
Bei einer durchschnittlichen Hypothek von 400 000 
Franken bedeutet der StPV-Rabatt von 0,25 Pro-
zent eine Einsparung für Sie von 1000 Franken 
pro Jahr!

Die untenstehenden Tabellen zeigen die Zins-
konditionen für den 28./31. März 2024 bzw.  
2. April 2024. Achtung: Die Zinssätze können täg-
lich ändern, doch die Rabatte bleiben für StPV-Mit-
glieder gleich. Die Zinssätze gelten jeweils für neu 
abgeschlossene Hypotheken. Die Rabatte sind in 
der Regel nicht mit Sonderaktionen der Partner-
banken kumulierbar.

Für alle weiteren Informationen:
www.staatspersonal.ch.

Dr. iur. 

Pirmin Bischof, 

Sekretär
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StPV-Rabatte bei der Baloise Bank AG 
Jetzt auch mit Baloise SARON-Hypothek und Baloise Hypothek Time Fix

Stand 28.3.2024 variable 
Hypothek

Festhypotheken, Laufzeit in Jahren

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normalsatz 1. Hypothek 2.875 2.22 2.22 2.23 2.25 2.28 2.31 2.34 2.36 2.38

% StPV Rabatt 0.250 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

StPV-Satz 1. Hypothek 2.625 1.97 1.97 1.98 2.00 2.03 2.06 2.09 2.11 2.13

Es handelt sich dabei um Richtsätze. Der zur Anwendung kommende Zinssatz kann je nach Objektqualität und Bonität des Kreditnehmers variieren. 
Der StPV-Rabatt gilt ausschliesslich auf den von der Baloise Bank publizierten Standardzinssätzen. 

Möchten Sie mit Ihrer Festhypothek flexibel bleiben und gleichzeitig von den aktuell attraktiven Zinssätzen profitieren?   
Dann sind unsere Flexibilitätsmodule genau das richtige für Sie. Z. B. können Sie Ihre bestehende Festhypothek bis 18 Monate im Voraus 
neu regeln oder ganz unkompliziert amortisieren. Sind Sie interessiert? Weitere Informationen dazu geben Ihnen unsere Beraterinnen 
und Berater oder informieren Sie sich auf unsere Website www.baloise.ch/festhypothek. 

Der StPV-Rabatt von 0.25 Prozent gilt neu auch für die Baloise SARON-Hypothek und die Baloise Hypothek Time Fix. Mehr Informationen 
finden Sie unter www.baloise.ch/saron und www.baloise.ch/timefix oder kontaktieren unsere Beraterinnen oder Berater.

Sie planen Ihre (vorzeitige) Pensionierung? Die Baloise Bank unterstützt Sie gerne dabei.
Aufgrund Ihrer persönlichen und finanziellen Ausgangssituation, Ihrer Ziele und Wünsche, zeigen wir Ihnen Vor- und Nachteile verschie-
dener Möglichkeiten, aber auch die Grenzen auf. Sie erhalten konkrete Vorschläge, auch für Ihre Nachlassplanung. Ein erstes Beratungs-
gespräch mit einem unserer Finanzplanungs-Experten ist kostenlos. Kommt es zu einem Honorar-Auftrag, erhalten Sie 10 Prozent Rabatt.

StPV-Rabatte bei der Credit Suisse (Schweiz) AG *

Planen Sie sicher dank festem Zinssatz!
Die Fix-Hypothek garantiert Ihnen Sicherheit und kalkulierbare Zinskosten über die gesamte Laufzeit. Die Termin-Fix-Hypothek bietet 
zusätzlich die Möglichkeit, bis drei Jahre vor Auszahlung einer neuen oder Verlängerung einer bereits bestehenden Hypothek den 
Hypothekenzinssatz zu fixieren. 

Stand Zinsen2

per 2.4.2024
Fix-Hypotheken1, Laufzeit in Jahren Saron- 

 Hypothek 
(1 Monatbasis)2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normalsatz 1. Hypothek 2.25 2.25 2.25 2.25 2.26 2.29 2.31 2.33 2.35 auf Anfrage

% StPV Rabatt 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

StPV-Satz 1. Hypothek 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 2.04 2.06 2.08 2.10

*  Teil des UBS-Konzerns
1  Für 2. Hypotheken berechnet die Credit Suisse (Schweiz) AG keinen Zuschlag.
2  Die aufgeführten Zinssätze verstehen sich als Richtwerte. Diese gelten für erstklassige und selbstbewohnte Wohnobjekte und für Kreditnehmer mit 

einwandfreier Bonität. Die Zinssätze können jederzeit ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.

Nachhaltig vorsorgen mit attraktiven Renditechancen
Unsere aktiv verwalteten und indexierten Wertschriftenlösungen sind nachhaltig ausgerichtet (mit Ausnahme der Anlagegruppe CSA 
Mixta-BVG Basic). Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Anlage dient die in der Finanzbranche weitverbreitete ESG-Klassifikation.  
Die Praxis bestätigt, dass es sich bei den ESG-Kriterien um zentrale Merkmale der langfristigen Unternehmensqualität handelt. ESG steht 
dabei für Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Mit ESG gekennzeichneten CSA Mixta-BVG 
Anlagegruppen leisten Sie auch bei Ihrer Vorsorge einen Beitrag für das Wohlergehen der kommenden Generationen und profitieren von 
höheren Renditechancen.
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StPV-Rabatte bei den Raiffeisenbanken

Festhypotheken
Sichern Sie das aktuelle Zinsniveau mit der Festhypothek für die Zukunft ab. Durch einen im Voraus festgelegten Zinssatz kann über 
die gesamte Dauer mit derselben Zinsbelastung kalkuliert werden. 

Stand Zinsen1

per 31.3.2024
Festhypotheken, Laufzeit in Jahren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15

Normalsatz 1. Hypothek 2.44 2.18 2.18 2.23 2.27 2.32 2.36 2.41 2.44 2.50 2.77

% StPV-Rabatt 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

StPV-Satz 1. Hypothek 2.19 1.93 1.93 1.98 2.02 2.07 2.11 2.16 2.19 2.25 2.52

1  Die aufgeführten Zinssätze verstehen sich als Richtwerte. Der zur Anwendung kommende Zinssatz kann je nach Objekt und Bonität des Kreditneh-
mers variieren. Die Zinssätze können jederzeit ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.

Saron Flex-Hypothek 
Die Saron Flex-Hypothek reagiert unmittelbar auf Zinsänderungen. Es handelt sich um eine Geldmarkthypothek mit Saron als Refe-
renzzinssatz.
Während der vereinbarten Laufzeit können Sie jederzeit einmalig für die Restlaufzeit in ein anderes von der Raiffeisenbank angebotenes 
Hypothekarmodell wechseln. Beim Wechsel muss mindestens die Restlaufzeit der ursprünglichen SARON Flex-Hypothek eingehalten 
werden. Diese Möglichkeit ist ein gewisser Schutz gegen steigende Zinsen. Bei den Angaben handelt es sich um die Bankmarge, der 
Saron-Zinssatz ist noch nicht eingerechnet. Dieser liegt aktuell per 31.3.2024 bei 1.454520 Prozent. 

Stand Zinsen1

per 31.3.2024
variable 
Hypothek

Saron Flex-Hypotheken, Laufzeit in Jahren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Normalsatz 1. Hypothek 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.95 1.00 1.00 1.05 1.10

% StPV-Rabatt 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

StPV-Satz 1. Hypothek 2.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65 0.70 0.75 0.75 0.80 0.85

1  Die aufgeführten Zinssätze verstehen sich als Richtwerte. Der zur Anwendung kommende Zinssatz kann je nach Objekt und Bonität des Kreditneh-
mers variieren. Die Zinssätze können jederzeit ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Angebote der drei Partnerbanken

Alle drei Partnerbanken bieten zudem spezielle Vorsorge- und Pensionierungsberatungen, sowie Absicherungen gegen Tod und Ar-
beitslosigkeit an. Fragen Sie die drei Banken!
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Träumen Sie von einem 
Eigenheim?
Der Kauf eines Eigenheims ist eine Entscheidung von gros-
ser Tragweite. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Wir machen den Weg frei

Jetzt
Beratungstermin 

vereinbaren. 

   1 3/29/2022   11:05:20 AM
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Kontaktdaten der Partnerbanken:

Baloise Bank AG

Ihr Beratungsteam «Haus und Heim»
 
0848 800 806
www.baloise.ch

Teamleiter Rudolf Steffen

Simon Bürki
Berater Privatkunden
032 624 52 88

Credit Suisse (Schweiz) AG
Teil des UBS-Konzerns

Ihre Ansprechpartner in Solothurn

www.credit-suisse.com

Vanessa Schmid
Beraterin Privatkunden
032 624 53 39

Raiffeisenbanken

Die Raiffeisen Gruppe ist die führende Schweizer Retailbank und drittgrösste Bankengruppe in der Schweiz. 
Mit Gruppengesellschaften, Kooperationen und Beteiligungen bietet Raiffeisen Privatpersonen und Unter-
nehmen ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot an. Wenn Sie uns zu Ihrer ersten Bank 
machen, dankt es Ihnen die ganze Region. Als Raiffeisen-Mitglied sind Sie Mitbesitzerin bzw. Mitbesitzer 
Ihrer Bank. Ihre Spareinlagen ermöglichen Kredite für lokale KMU und Hypotheken. Davon profitieren Sie 
und die Region.

Um einen StPV-Mitgliederrabatt bei Raiffeisen zu erhalten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Bezirk Solothurn, Lebern, Bucheggberg oder Wasseramt haben,  
dann melden Sie sich bei Herrn Rainer König / 032 625 01 64 / rainer.koenig@raiffeisen.ch

Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Bezirk Olten, Gösgen, Thal, Gäu, Dorneck oder Thierstein, haben,  
dann melden Sie sich bei Herrn André Schaad / 062 205 05 30 / andre.schaad@raiffeisen.ch
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Copyright © 2024 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene 
Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Kunden.
Unser bestes
Investment.
Die optimale Anlageberatung ist die ganz 
persönliche. Deshalb bieten wir jedem unserer 
Kunden nicht nur Fachwissen, sondern vor allem 
auch Zeit, Leidenschaft und ein offenes Ohr. 
Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. 

Credit Suisse (Schweiz) AG
Wengistrasse 2
4500 Solothurn

credit-suisse.com

Vanessa Schmid 
Beraterin Private  Banking                      
032 624 53 39

Simon Bürki
Berater Private Banking                      
032 624 52 88

Wie muss ich vorgehen?

1. Bisherige variable Hypothek kündigen (Kündigungsfrist einhalten!), bei Festhypothek Ablauf abwarten.
2. Bei Baloise Bank AG und / oder CS und / oder Raiffeisen Offerte mit dem garantierten Rabatt (heute 

schon für den Kündigungszeitpunkt fixierbar!) verlangen (gültigen Ausweis des StPV vorlegen).
3. Neue Hypothek – nach Ihrer Wahl Festhypothek 1 bis 10 Jahre, variable oder Saron-Hypothek  

abschliessen. Fertig!

Wie werde ich Mitglied des Staatspersonal-Verbandes?

Nichts einfacher als das! Füllen Sie den Talon auf Seite 2 aus und senden Sie ihn ein oder online via 
www.staatspersonal.ch (Jetzt beitreten!).� 
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Neu: 
SARON-Hypothek und Hypothek Time Fix 
mit Zinsrabatt! 

Als Mitglied des Solothurnischen 
Staatspersonal-Verbandes profitieren Sie 
bei der Baloise Bank von 0,25 % Zinssatz 
auf dem Standardzinssatz. 
Informationen: staatspersonal.ch

0,25 %
Zins sparen!

Baloise Bank AG
Amtshausplatz 4 
4502 Solothurn
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Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

Bezahlter Betreuungsurlaub:  
Was hat sich geändert?
Die bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung ist für den Solo-
thurnischen Staatspersonal-Verband (StPV) ein wichtiges Anliegen. Dabei ist die Möglichkeit, 
kurzfristig für erkrankte Kinder, Eltern oder Partner «frei» zu nehmen, zentral. Zusammen mit 
den anderen Personalverbänden hat er diesbezüglich mehrere Änderungen des Gesamt-
arbeitsvertrags, die am 1. Oktober 2023 in Kraft getreten sind, erwirkt. Was sind die Gründe? 
Und welche Verbesserungen konnten konkret erreicht werden?

1. Ausgangslage
Angehörige leisten mit der Pflege und 
Betreuung von erkrankten und/oder 
verunfallten Kindern, Ehe- bzw. Le-
benspartnern und betagten Eltern ei-
nen wichtigen gesellschaftlichen Bei-
trag, indem sie das Gesundheitswesen 
entlasten. Beispielsweise übernehmen 
sie die kurzfristige Betreuung ihrer 
Familienmitglieder bei medizinischen 
Notfällen, helfen im Haushalt oder bei 

Transporten oder leisten Unterstützung bei Pflege-
aufgaben. Häufig sind die Angehörigen mit diesen 
Aufgaben selber überfordert, was zu Erschöpfung 
und anderen gesundheitlichen Problemen führen 
kann. Die oft schwierige Vereinbarkeit mit der Ar-
beitstätigkeit ist eine weitere Herausforderung.

Deshalb hat der Bund mehrere Massnahmen er-
griffen, um in der Privatwirtschaft eine bessere 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehö-
rigenbetreuung zu erreichen. Unser Verbands-
sekretär Pirmin Bischof hat diese Revisionen als 
Ständerat massgeblich mitgestaltet. Insbesondere 
wurde der Urlaub für die Betreuung von Angehö-
rigen (Art. 329h OR) und der Betreuungsurlaub für 
Eltern von gesundheitlich schwer beeinträchtigten 
Kindern (Art. 329i OR) eingeführt. Es handelt sich 
dabei um Mindestvorgaben, wobei viele Unterneh-
mungen Regelungen haben, die darüber hinaus-
gehen.

Im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) gab es zum Teil 
gar keine entsprechenden Regelungen und beste-
hende Bestimmungen waren deutlich schlechter 

ausgestaltet. Um auch für das Kantons- und Spi-
talpersonal sowie die Lehrpersonen eine bessere 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehö-
rigenbetreuung zu ermöglichen, aber auch aus 
Konkurrenzgründen auf dem Arbeitsmarkt haben 
die Personalverbände deshalb mindestens eine 
Angleichung des GAV an die privatrechtlichen Re-
gelungen gefordert. Dieses Ziel wurde nicht nur 
erreicht, sondern in einigen Punkten konnten auch 
zusätzliche Verbesserungen erkämpft werden.David Lüthi,  

MLaw,  

Rechtsanwalt  

und Notar,  

Bischof  

Rechtsanwälte,  

Solothurn
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2. Urlaub für die Betreuung von Angehörigen
Gemäss dem revidierten § 114 Abs. 4 und 4bis GAV 
haben Arbeitnehmende Anspruch auf bezahlten 
Urlaub für die notwendige Betreuung von erkrank-
ten oder verunfallten Kindern, anderen Familien-
mitgliedern (insbesondere Eltern, Ehepartner) und 
der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners, 
im Umfang der benötigten Zeit, jedoch höchstens  
3 Tage pro Fall. Der Urlaub kann am Stück oder 
tageweise oder wenn betrieblich möglich stunden-
weise bezogen werden. Bei Kindern gilt dieser Ur-
laubsanspruch unlimitiert, während er bei anderen 
Familienmitgliedern und Lebenspartnerinnen bzw. 
Lebenspartnern auf maximal 10 Tage pro Kalen-
derjahr beschränkt ist. Während der Dauer des 
Betreuungsurlaubs wird der Lohn zu 100% aus-
gerichtet.

Im Vergleich zur früheren GAV-Regelung beträgt 
der maximale Urlaubsanspruch somit neu 3 Tage 
statt bisher 2 Tage pro Fall. Allerdings ist der Ur-
laubsanspruch – analog Art. 329h OR – neu auf 
insgesamt 10 Tage pro Jahr beschränkt. In Ab-
weichung von den eidgenössischen Regelungen 
konnte der StPV jedoch erwirken, dass für die Be-
treuung von erkrankten oder verunfallten Kindern 
die jährliche Obergrenze von 10 Tagen nicht zur 
Anwendung kommt.

Zudem ist der Begriff der «Familienmitglieder» 
neu weiter gefasst: Es handelt sich um Verwand-
te in auf- und absteigender Linie (v. a. Eltern und 
Kinder inkl. Stiefkinder), Geschwister, Ehegattin/
Ehegatte, eingetragene Partner/in, Schwiegerel-

tern und Lebenspartner/in. Die bisherige Voraus-
setzung, dass die erkrankte oder verunfallte Per-
son im gleichen Haushalt lebt, entfällt. Einzig bei 
der Lebenspartnerin bzw. dem Lebenspartner ist 
weiterhin erforderlich, dass seit mindestens fünf 
Jahren ein gemeinsamer Haushalt geführt wurde.

Schliesslich kann der Urlaub nicht nur am Stück 
oder tageweise, sondern, wie vom StPV gefordert, 
wenn betrieblich möglich auch stundenweise be-
zogen werden. Dies kann sowohl für Arbeitnehmer 
als auch für Arbeitgeber von Vorteil sein.

3. Betreuungsurlaub für gesundheitlich schwer 
beeinträchtigte Kinder
Wenn ein Kind wegen Krankheit oder Unfall schwe-
re gesundheitliche Beeinträchtigungen erleidet, 
kann dies die Eltern vor schwierige berufliche und 
finanzielle Herausforderungen stellen. Um es den 
betroffenen Eltern zu ermöglichen, ohne Verlust 
der Arbeitsstelle und ohne Erwerbseinbusse ihre 
Arbeitstätigkeit für eine bestimmte Dauer zu unter-
brechen, hat der Bund deshalb einen 14-wöchigen 
Betreuungsurlaub eingeführt. Die entsprechende 
Regelung (Art. 329i OR) wurde im Wesentlichen 
in den Gesamtarbeitsvertrag (§ 114bis GAV) über-
nommen.

Der Anspruch auf einen Betreuungsurlaub von 
höchstens 14 Wochen besteht, wenn arbeitstätige 
Eltern eines minderjährigen Kindes, das wegen 
Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer be-
einträchtigt ist, ihre Erwerbstätigkeit für die Be-
treuung des Kindes unterbrechen.
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Der Betreuungsurlaub ist innerhalb einer Rahmen-
frist von 18 Monaten zu beziehen, beginnend mit 
dem Tag, für den das erste Taggeld bezogen wird. 
Sind beide Eltern Arbeitnehmende, so hat jeder 
Elternteil Anspruch auf einen Betreuungsurlaub 
von höchstens 7 Wochen. Sie können eine abwei-
chende Aufteilung des Urlaubs wählen. Der Urlaub 
kann am Stück oder tageweise bezogen werden.

Während des Betreuungsurlaubs erhalten die El-
tern 100 Prozent ihres Lohnes. Die Entschädigung 
der Erwerbsersatzordnung (EO) im Umfang von  
80 Prozent des Lohnes geht an den Arbeitgeber.

Schliesslich besteht während der Dauer des Be-
treuungsurlaubs, längstens aber während 6 Mona-
ten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen 
beginnt, ein Kündigungsschutz (§ 44 Abs. 1 lit. cter 

GAV). 

Ausserdem führen der Betreuungsurlaub – eben-
so wie Mutterschafts-, Vaterschafts- und Urlaube 
aus persönlichen und familiären Gründen – nicht 
zu einer Kürzung des Ferienanspruchs (§ 107  
Abs. 2 GAV).

4. Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs bei 
Hospitalisierung des Neugeborenen
Schliesslich wurde eine weitere bundesrechtliche 
Regelung in den Gesamtarbeitsvertrag überführt: 
Wenn ein Neugeborenes direkt nach der Geburt 
für mindestens zwei Wochen im Spital verbleiben 
muss, so verlängert sich die Dauer des Anspruchs 
auf Mutterschaftsentschädigung um höchstens 56 
Tage (§ 190 Abs. 2ter GAV). Damit wird eine Lücke 
gefüllt, denn bisher war für die Dauer des Spital-
aufenthalts des Neugeborenen kein Erwerbsersatz 
für die Mutter vorgesehen und auch die Maximal-
dauer des Aufschubs war nicht geregelt.

Die betroffenen Mütter erhalten somit während 
zusätzlich maximal 56 Tagen zu 100 Prozent den 
Lohn. Die EO-Entschädigung von 80 Prozent steht 
dem Arbeitgeber zu. Während des verlängerten 
Mutterschaftsurlaubs besteht zudem ein Kündi-
gungsschutz.

5. Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass die Kantons- und Spitalangestellten und die 
Lehrpersonen mit den Arbeitnehmenden der Pri-
vatwirtschaft nun mindestens gleichgestellt sind 
und einige zusätzliche sinnvolle Verbesserungen 
erreicht werden konnten. Dies ist wichtig, damit 
der Kanton Solothurn auf dem Arbeitsmarkt kon-
kurrenzfähig bleibt. Vor allem aber wurde damit 
auf dem Weg zu einer besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ein weiterer Zwischenerfolg er-
zielt.� 
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Bei Kauf oder Leasing eines Neuwagens:

Mitgliederrabatte jetzt bei  
25 Automarken!
Eine Erfolgsgeschichte: Seit März 2022 erhalten Mitglieder des Solothurnischen Staatspersonal- 
Verbandes markante Rabatte beim Kauf oder beim Leasing eines Neuwagens (Benzin / Diesel 
oder Elektro). Inzwischen haben wir das Angebot laufend ausgebaut und Rabattverträge mit 
den Importeuren von 25 Marken ausgehandelt.

Je nach Marke erhalten Sie den Rabatt 
direkt in Ihrer Garage gegen Vorweisen 
des roten Mitgliederausweises oder 
indirekt via Markenformular und durch 
die Bestätigung des Vorgesetzten. Pro-
fitieren Sie!

Kategorie 1: Direkte Rabatte

Folgende Marken gewähren den Rabatt, 
wenn Sie als Mitglied den aktuellen 

roten Mitgliederausweis in der von Ihnen ausge-
wählten Markengarage vorweisen. Um Missbrauch 
vorzubeugen kann der Garagist vor Vertragsab-
schluss eine Mitgliedschaftsbestätigung auf unse-
rem Verbandssekretariat verlangen. Im Weiteren 
können die Marken eine Haltedauerbestätigung 
verlangen.

Mit Vorweisen des aktuellen Mitgliederausweises 
erhalten die Mitglieder exklusive Rabatte bei fol-
genden Marken:Dr. iur. 

Pirmin Bischof, 

Sekretär

Audi

Mini

Abarth

Mercedes

Ssang Yong

Alfa Romeo

Smart

Mitsubishi

Jeep

BMW

Fiat
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Volkswagen

Honda

Citroen

Volvo

Skoda

Toyota

DS

Renault

Seat

Lexus

Opel

Cupra

Subaru

Peugeot

Kategorie 2: Indirekte Rabatte

Folgende Marken bieten Rabatte an aktive 
StPV-Mitglieder nach Ausfüllen eines speziellen 
Markenformulars mit Unterschrift des Vorgesetz-
ten:

Konsultieren Sie für die genauen Rabatte und Kon-
ditionen unsere Homepage unter 
www.staatspersonal-verband.ch/auto/flottenrabatte 

oder wenden Sie sich bei Unklarheiten oder Fra-
gen direkt an unser Sekretariat (nur Mitglieder!).

Solothurnischer Staatspersonal-Verband 
Frau Melanie Kopp und Frau Katja Kovasy
Müllerhof/St. Niklausstrasse 1, 4502 Solothurn 
Tel. 032 333 33 11; Fax 032 333 33 12 
E-mail: admin@law-firm.ch� 
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Sektion Solothurn

Dienstjubiläen 

30 Jahre

Edith Borner, Sachbearbeiterin

25 Jahre

Roland Lachenmayer, Steuerexperte
Franziska Schär
Stefan Hofer, Leiter

20 Jahre

Stefan Isch, Gerichtsschreiber
Ralph Lehmann, Steuerexperte

15 Jahre

Thomas Kölliker, Sachbearbeiter
Andrea Müller, Sachbearbeiterin
Dominic Jenni, Steuerexperte
Pascale von Roll, Staatsschreiber-Stellvertreterin

10 Jahre

Liliane Brügger, Schulpsychologin
Rolf Lehmann, Sachbearbeiter
Hans Imhof, Abteilungsleiter

5 Jahre

Abisha Gnaneswaran, Leitende Sachbearbeiterin
Julia Vitelli, Fachexpertin
Thomas Jud, Verantwortlicher Online- 
kommunikation
Walter Gabathuler, Unternehmensberater BVG

Gratulationen

85. Geburtstag

Dieter Zimmermann, Biberist (03.04.)

80. Geburtstag

Ulrich Jäggi, Obergerlafingen (20.03.)
Hansruedi Harnisch, Subingen (07.04.)
Robert Hohl, Zuchwil (12.04.)
Markus Henzi, Solothurn (20.04.)
Urs Studer, Biberist (26.04.)

75. Geburtstag

Roland Stampfli, Bettlach (05.03.)
Peter Gasser, Biberist (08.03.)
Peter Hess, Solothurn (04.04.)
Franz Müller, Tscheppach (06.04.)
Heinz Heid, Subingen (07.04.)
Hanspeter Steiner, Oberdorf (18.04.)
Kurt Fluri, Etziken (26.04.)

70. Geburtstag

Ursula Lüdi, Bellach (01.03.)
Hans-Rudolf, Günter (04.03.)
Doris Vogel, Bellach (26.03.)
Marcel Kamber, Luterbach (31.03.)
Jürg Gehriger, Attiswil (06.04.)
Patricia Meister-Haefeli, Langendorf (19.04.)
Pierre Bürki, Herzogenbuchsee (25.04.)
Rita Frangi, Langendorf (26.04.)
Heidi Pfister-von Däniken, Ennetmoos (26.04.)

65. Geburtstag

Monika Derendinger, Bettlach (29.03.)
Brigitte Ehrbar, Zuchwil (30.03.)
Carmen Nicita, Langendorf (10.04.)
Felix Obrecht, Solothurn (14.04.)
Martin Müller, Luterbach (14.04.)
Heinz Thomi, Bolken (19.04.)

60. Geburtstag

Jacqueline Flück, Solothurn (08.03.)
Oskar Uebelhart, Welschenrohr (12.03.)
Brigitte Furrer, Lüsslingen (18.03.)
Hansruedi Trachsel, Langendorf (05.04.)
Stephan Flückiger, Solothurn (07.04.)
Annette Fröhlicher, Zuchwil (14.04.)
Markus Zuber, Kriegstetten (16.04.)

Informationen aus den Sektionen

Für nachfolgende Publikationen sind die Sektionen selbst zuständig.
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55. Geburtstag

Sandra Kamber, Bettlach (10.03.)
Urs Dahinden, Leuzigen (25.03.)
Kurt Eggenschwiler, Tscheppach (28.03.)
Michael Siegrist, Grenchen (01.04.)
Stefan Zurbuchen, Langendorf (07.04.)
Carmen Siegenthaler, Obergerlafingen (16.04.)

50. Geburtstag

Roger Luder, Bolken (30.03.)
Thomas Zwingli, Zuchwil (18.04.)
Roger Sansonnens, Lüterkofen (19.04.)
Annette Daniela Iannicelli-Kaufmann, Langendorf 
(25.04.)
Petra Ingold, Bellach (29.04.)
Patrick Ruch, Solothurn (30.04.)

45. Geburtstag

Evelyne Thommen-Riner, Rupperswil (05.04.)
Menga Rossetti, Solothurn (27.04.)
Dominik Fluri, Riedholz (30.04.)

40. Geburtstag

Gregor Tschumi, Etziken (17.04.)

35. Geburtstag

Sarah Sebel, Bellach (14.03.)
Romina Büchler, Bettlach (22.03.)

Todesfälle

Ursula Kohler, Luterbach (15.04.)
Willy Ernst, Solothurn (24.09.)
Hans Mühlethaler, Bellach (13.12.)
Peter Gysin, Oberdorf (19.12.)
Werner Ammann, Riedholz (15.02.)

Sektion Olten

Gratulationen

90. Geburtstag

Walter Leimgruber, Gretzenbach (10.04.)

80. Geburtstag

Ida Erne-von Felten, Trimbach (09.03.)
Alphons von Arx, Oberbuchsiten (03.04.)

75. Geburtstag

Marie-Louise Frank, Olten (23.03.)

70. Geburtstag

Marianne Weber, Olten (20.03.)
Theo Frei, Gretzenbach (15.04.)
Hildegard Müller, Däniken (30.04.)

60. Geburtstag

Sabine Kaufmann, Dulliken, Steueramt Olten- 
Gösgen (25.03.)
Stefan Adam, Liestal, Fachhochschule Olten 
(31.03.)
Theresa von Rohr, Olten, Kantonsschule Olten 
(28.04.)
Eugène Bloem, Geuensee, Spital Olten (30.04.)

50. Geburtstag

Ruth Tschanz, Neuendorf, Spital Olten (20.04.)

Sektion Balsthal

Gratulationen

75. Geburtstag

Hans Meister, Matzendorf, pens. Facharbeiter 
und Chauffeur, NSNW AG, Oensingen (24.06.)

70. Geburtstag

Roger Bieli, Bellach, pens. Mechaniker,  
NSNW AG, Oensingen (21.06.)

55. Geburtstag

Christian Wyss, Niederbuchsiten, Revisor, Veran-
lagungsbehörde Solothurn (21.06.)
Dominique Meier-Bobst, Balsthal (26.06.)

50. Geburtstag

Daniel Strähl, Mümliswil, Projektleiter BSA,  
NSNW AG, Oensingen (24.05.)
Simone Frei, Flumenthal, Sachbearbeiterin  
Richteramt Thal-Gäu, Balsthal (21.06.)

Todesfall

Bernhard Ingold, Subingen, pens. Steuerpräsident, 
Veranlagungsbehörde Thal-Gäu, Balsthal (15.03.)
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Sektion Dorneck-Thierstein

Pensionierung

Martin Altermatt, (04.03.)

Sektion Polizei

Dienstjubiläen

25 Jahre (im März)

Christian Affolter
Thomas Bangerter
Philipp Bucher
Reto Flückiger
Patrick Gerber
Thomas Heri
Marcel Hutter
Rainer Kübler
René Kully
Patrick Mosimann
Stefan Müller
Beat Schneider
Philip Steffen
Isabella von Däniken

20 Jahre

Karin Känzig (im März)
Marlise Slaschek (im März)
Patrick Ackermann (im April)
Felix Bürki (im April)
Rudolf Christ (im April)
Benjamin Flückiger (im April)
Sévérine Frei (im April)
Adrian Haudenschild (im April)
Marco Kurth (im April)
Aïda Lindner (im April)
Raphael Lombardi (im April)
Remo Rothenbühler (im April)
Christian Salzmann (im April)
Thomas Schwab (im April)
Simon Ulrich (im April)
Pascal Wildi (im April)

15 Jahre

Serge Allemann (im März)
Philippe Bachmann (im April)

10 Jahre (im Februar)

Christian Uebersax (im März)
Marco Beeler (im April)
Simon Eggenschwiler (im April)
Nadia Etter (im April)
Roni Grolimund (im April)
Marco Hirter (im April)
Fabian Utz (im April)
Manuel Zbinden (im April)

Gratulationen

85. Geburtstag

Josef Flury, Deitingen (22.03.)
Rudolf Selmair, Solothurn (16.04.)

75. Geburtstag

Anton Guldimann, Oekingen (10.03.)
Irma Roth, Niederbipp (05.04.)

70. Geburtstag

Peter Etter, Welschenrohr (31.03.)

60. Geburtstag

Edith Hafner, Sich-Abt (02.03)

55. Geburtstag

Christoph Zeltner, Sich-Abt (15.04.)

50. Geburtstag

Rainer Unternährer, Sich-Abt (04.04.)
Marc Hauser, Sich-Abt (30.03.)

45. Geburtstag

Alexander Stettler, Kdo-Abt (04.03.)
Christian Uebersax, Krim-Abt (25.03.)
Marco König, Sich-Abt (25.04.)
Marcia Rohr, Kdo-Abt (22.03.)

40. Geburtstag

Michael Binggeli, Krim-Abt (21.03.)
Sévérine Frei, Sich-Abt (24.04.)
Alexander Meyer, Krim-Abt (10.03.)
Sandra Studer, Krim-Abt (12.03.)
Nicole Scheidegger, Sich-Abt (01.03.)

35. Geburtstag

Fabienne Zwahlen, Kdo-Stab (25.04.)
Stefan Siegenthaler, Sich-Abt (19.04.)
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Andy Horisberger, Krim-Abt (02.04.)
Michelle Glutz, Sich-Abt (21.04.)

30. Geburtstag

Marilyn Gander, Krim-Abt (13.04.)

25. Geburtstag

Jan Büttiker, Sich-Abt (30.03.)
Elia Szentgròti, Kdo-Stab (26.03.)

Sektion Wegmacher

Dienstjubiläen 

15 Jahre

Gerardo Capasso, Egerkingen (01.04.)

5 Jahre

Dieter Borer, Meltingen (01.04.)

Gratulationen

75. Geburtstag

Robert Nyfeler, Härkingen (20.03.)

70. Geburtstag

Werner Graber, Hauenstein (03.03.)

65. Geburtstag

Sebastiano Sentina, Biberist (03.03.)

60. Geburtstag

Ueli Henzi, Günsberg (30.04.)

35. Geburtstag

Joel Rudolf v. Rohr, Kestenholz (16.04.)

Sektion Freiheitsentzug

Gratulationen

80. Geburtstag

Armin Vogelsang, Deitingen (01.03.)

65. Geburtstag

Ernst Walter, UG Solothurn (29.04.)

60. Geburtstag

Voktor Ambühl, Solothurn (30.04.)
Robert Du Buisson, JVA Solothurn (30.04.)

55. Geburtstag

Anton Rölli, UG Olten (06.04.)

Solothurnischer  
Kantonalschullehrerverband

Gratulationen

85. Geburtstag

Franz Schäfer (18.04.)
Hans Abbühl (23.04)

80. Geburtstag

Alfred Seiler (10.04.)

75. Geburtstag

Emanuel Gerber (08.03.)
Oskar Fluri (11.03.)
Marianna Gnägi-Vögtli (21.03.)

70. Geburtstag

Iris Geiger (04.03.)
Robert Brawer (19.03.)
Veronika Hein (09.04.)
Peter Berger (21.04.)

65. Geburtstag

Katharina Hürzeler  (21.04.)

60. Geburtstag

Beat Jung  (11.04.)

50. Geburtstag

Marc Jampen (27.04.)
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Sektion Berufsschullehrer

Gratulationen

80. Geburtstag

Ruedi Fasnacht, BBZ Olten (25.04.)

75. Geburtstag

Susanne Siegenthaler, BBZ Solothurn-Grenchen 
(20.03.)

70. Geburtstag

Monika Junker-Zimmermann, BBZ Olten (25.04.)

65. Geburtstag

Michael Spangenberg, BBZ Olten (02.03.)
Martin Meyer, BBZ Olten (14.04.)

40. Geburtstag

Stefan Ulmann, BBZ Solothurn-Grenchen (22.03.)

30. Geburtstag

Maja Carapovic, BBZ Solothurn-Grenchen (06.04.)

Personalverband soH 

Dienstjubiläen

35 Jahre

Marianne Marti, BSS (15.04.)

30 Jahre

Sonja Amoroso, BSS (01.04.)

25 Jahre

Nicole Marti, BSS (01.03.)
Tanja Hintermann, BSS (01.04.)

Gratulationen

80. Geburtstag

Albert Rickli, Langendorf (17.04.)

70. Geburtstag

Lucia D’Amico, Langendorf (11.03.) 
Eva Schürch, Langendorf (28.04.)

Allen Jubilaren

Zum Jubiläum gratulieren wir herzlich und wünschen im Beruf wie privat weiterhin alles Gute.

Wir entbieten den Trauerfamilien unser herzliches Beileid.
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Die Sektion «Schwarzbubenland» ist die mit Ab-
stand kleinste Sektion des Kantonalverbandes. 
Heute zählen wir noch rund 80 Mitglieder, etwa 
je zur Hälfte berufstätige und pensionierte. Mit 
der Schliessung des Spitals Breitenbach und der 
Gründung der Sektion SoH (Spital Dornach) haben 
wir einige Mitglieder verloren. Bei anderen Ämtern 
erfolgte vielerorts ein Abbau. Die Mitarbeitenden 
der noch verbliebenen Amtsstellen (Amtschreibe-
reien, Oberamt, Richteramt, Veranlagungsbehörde, 
Kreisforstamt, MFK) sind zu einem grossen Teil 
Mitglieder unserer Sektion und freuen sich über die 
zahlreichen Angebote des Kantonalverbandes bei 
einem vergleichsweise günstigen Mitgliederbeitrag 
(Krankenkassenrabatte, Rechtsberatung, Hypothe-
kenrabatte usw.). 

Die Sektion hat ihre Wurzeln im Jahr 1934, als die 
beiden Sektionen Dorneck und Thierstein je ein-
zeln gegründet wurden. Die Fusion erfolgte im 
September 1980 in Grellingen, quasi auf «neut-
ralem Terrain» im damals noch bernischen Lau-
fental, gelegen in der Mitte zwischen den beiden 
Bezirkshauptorten Dornach und Breitenbach. Der 
damalige Zusammenschluss erfolgte aus der Not, 
für beide Sektionen Vorstandsmitglieder zu finden; 
ein Problem, das uns auch heute wieder beschäf-
tigt. Schwierig zu finden ist meist das Präsidium, 
und wenn uns das mittelfristig misslingt, wird wohl 
eine erneute Fusion – dieses Mal mit der Sektion 
Balsthal – ein Thema. Immerhin ist die Vorstands- 
crew mit Ausnahme des Präsidenten erfreulich 
jung. Stark engagiert hat sich die Sektion Ende der 
90er-Jahre, als die Regierung auch noch den Ab-
zug des Oberamtes vorsah. Heute, 25 Jahre später, 
werden im Rathaus zu Solothurn wieder ähnliche 
Pläne geschmiedet.

Vorstandsmitglieder:

• Hans-Peter Marti, alt Oberrichter, Präsident
•  Raffael Hauck, Veranlagungsbehörde 

Dorneck-Thierstein, Vizepräsident
•  Jeannette Dreier, Veranlagungsbehörde 

Dorneck-Thierstein, Kassiererin
•  Florian Gonser, Amtschreiberei Thierstein, Aktuar
•  Irina Tschan, Veranlagungsbehörde 

Dorneck-Thierstein, Revisorin
•  Nadja Petignat, Veranlagungsbehörde 

Dorneck-Thierstein, Revisorin

Im Porträt

Sektion Dorneck-Thierstein:  
Klein, aber fein!
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Vor dem Dornacher Schlachtdenkmal von links nach rechts: Irina Tschan, Hans-Peter Marti, Jeannette Dreier, Raffael Hauck,  

Florian Gonser, Nadja Petignat
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